
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2006/8/28 7Ra116/06i
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.08.2006

Norm

ZPO §10

AußStrG §78neu

Rechtssatz

Die Rechtsprechung, dass Rekurskosten nicht zuzusprechen sind, weil es sich bei der Bestimmung der Kuratorkosten

um ein dem außerstreitigen Verfahren angelehntes Verfahren handle. Dem der Zuspruch von Rekurskosten

grundsätzlich fremd sei (vgl 116 A ZPO15 § 10 E 21) kann nicht mehr aufrecht erhalten werden, zumal § 78 AußStrG

neu nunmehr grundsätzlich eine Kostenersatzp<icht vorsitze und im Übrigen Kostenrekurse nunmehr zweiseitig sind

(§ 521a Z 4 ZPO).
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